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Antrag 

der Abgeordneten Ruth Müller, Martina Fehlner, Florian von Brunn, Margit Wild, 
Annette Karl, Natascha Kohnen, Markus Rinderspacher, Florian Ritter, Klaus 
Adelt SPD 

Illegaler Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft – Grauzone Internethandel 
als Gefahr? 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Ausschuss für Umwelt- und Verbraucher-
schutz über den Umfang, die Auswirkungen und die Gesundheitsrisiken von illegalem 
Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft in mündlicher und schriftlicher Form zu 
berichten. 

In diesem Zusammenhang soll darauf eingegangen werden, welchen Reglementierun-
gen bzw. EU Richtlinien der Online-Handel mit Agrar-Antibiotika gemäß dem Tierarz-
neimittelrecht unterliegt und inwieweit die am 07.01.2019 im Amtsblatt der Europäi-
schen Union veröffentlichte EU – Richtlinie 2001/82/EG, die ab dem 28.01.2022 unmit-
telbar in jedem Mitgliedstaat der EU gelten wird, dazu beitragen wird, den Versandhan-
del von Tierarzneimitteln transparenter zu gestalten und damit den illegalen Einsatz 
auszuschließen. 

Daneben soll über die Anzahl der bekannten Fälle von illegalem Einsatz von Antibiotika 
im Agrarbereich in den vergangenen fünf Jahren berichtet werden, sowie Stellung be-
zogen werden zu den staatlichen Kontrollmöglichkeiten mit Blick auf den illegalen Ein-
satz in Bayern. 

Auch soll darauf eingegangen werden, wie die Staatsregierung generell die Problematik 
des grenzüberschreitenden Handels im Hinblick auf den illegalen Einsatz von Antibio-
tika in der Landwirtschaft einschätzt, was die Staatsregierung unternimmt, um den ille-
galen Einsatz von Antibiotika in der bayerischen Landwirtschaft zu unterbinden und wie 
die Staatsregierung die Rolle der Grenzzolldirektion beurteilt im Hinblick auf die Mög-
lichkeit, den Import von online bestellten Agrar-Antibiotika Kontrollen zu unterziehen, 
um deren Eintrag in der Antibiotika-Datenbank zu gewährleisten und damit eine ver-
lässliche Datengrundlage für ein vollständiges Antibiotika-Monitoring zu schaffen. 

 

 

Begründung: 

Der Einsatz von Antibiotika bei Tieren, etwa zur Behandlung von bakteriellen Infektions-
krankheiten, ist genau reglementiert und nur erlaubt, wenn die therapeutische Notwen-
digkeit nachgewiesen ist. Der Medikamenteneinsatz im Agrarbereich wird strikt über-
wacht und ist durch die Datenbankmeldepflicht transparent gestaltet. Als schwierig er-
weist sich allerdings die Grauzone Internethandel, die sich den staatlichen Kontrollmög-
lichkeiten entzieht und einer unkritischen Anwendung von Antibiotika in der Tiermedizin 
Tür und Tor öffnet. 

 



 

18. Wahlperiode 11.04.2019 Drucksache 18/2159 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfü-
gung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Ruth Müller, Martina Fehlner, Florian von Brunn u.a. 
SPD 
Drs. 18/1502 

Illegaler Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft - Grauzone Internethandel 
als Gefahr? 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung in folgender Fassung: 

„Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Ausschuss für Umwelt- und Verbrau-

cherschutz über den Umfang, die Auswirkungen und die Gesundheitsrisiken von 

illegalem Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft schriftlich zu berichten. 

In diesem Zusammenhang soll darauf eingegangen werden, welchen Reglemen-

tierungen bzw. EU Richtlinien der Online-Handel mit Antibiotika zur Anwendung 

bei Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen, gemäß dem Tierarzneimittel-

recht unterliegt und inwieweit die am 07.01.2019 im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlichte Verordnung (EU) 2019/6, die ab dem 28.01.2022 unmittelbar 

in jedem Mitgliedstaat der EU gelten wird, dazu beitragen wird, den Versandhan-

del von Tierarzneimitteln transparenter zu gestalten und damit den illegalen Ein-

satz auszuschließen. 

Daneben soll über die Anzahl der bekannten Fälle von illegalem Einsatz von Anti-

biotika für Nutztiere in den vergangenen fünf Jahren berichtet werden, sowie Stel-

lung bezogen werden zu den staatlichen Kontrollmöglichkeiten mit Blick auf den 

illegalen Einsatz in Bayern. 

Auch soll darauf eingegangen werden, wie die Staatsregierung generell die Prob-

lematik des grenzüberschreitenden Handels im Hinblick auf den illegalen Einsatz 

von Antibiotika in der Nutztierhaltung einschätzt, was die Staatsregierung unter-

nimmt, um den illegalen Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung zu unterbin-

den und wie die Staatsregierung die Rolle der Grenzzolldirektion beurteilt im Hin-

blick auf die Möglichkeit, den Import von online bestellten Antibiotika für Nutztiere 

Kontrollen zu unterziehen, um deren Eintrag in der Antibiotika-Datenbank zu ge-

währleisten und damit eine verlässliche Datengrundlage für ein vollständiges Anti-

biotika-Monitoring zu schaffen.“ 

 

Berichterstatterin: Ruth Müller 
Mitberichterstatterin: Dr. Petra Loibl 
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II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz feder-
führend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht 
befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 10. Sitzung am  
11. April 2019 beraten und e i n s t im m i g  in der in I. enthaltenen Fassung  
Zustimmung empfohlen. 

Rosi Steinberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Ruth Müller, Martina Fehlner, Florian von Brunn, Margit 
Wild, Annette Karl, Natascha Kohnen, Markus Rinderspacher, Florian Ritter, 
Klaus Adelt SPD 

Drs. 18/1502, 18/2159 

Illegaler Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft – Grauzone Internethandel 
als Gefahr? 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Ausschuss für Umwelt- und Verbraucher-
schutz über den Umfang, die Auswirkungen und die Gesundheitsrisiken von illegalem 
Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft schriftlich zu berichten. 

In diesem Zusammenhang soll darauf eingegangen werden, welchen Reglementierun-
gen bzw. EU-Richtlinien der Online-Handel mit Antibiotika zur Anwendung bei Tieren, 
die der Lebensmittelgewinnung dienen, gemäß dem Tierarzneimittelrecht unterliegt und 
inwieweit die am 07.01.2019 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichte Ver-
ordnung (EU) 2019/6, die ab dem 28.01.2022 unmittelbar in jedem Mitgliedstaat der EU 
gelten wird, dazu beitragen wird, den Versandhandel von Tierarzneimitteln transparen-
ter zu gestalten und damit den illegalen Einsatz auszuschließen. 

Daneben soll über die Anzahl der bekannten Fälle von illegalem Einsatz von Antibiotika 
für Nutztiere in den vergangenen fünf Jahren berichtet werden, sowie Stellung bezogen 
werden zu den staatlichen Kontrollmöglichkeiten mit Blick auf den illegalen Einsatz in 
Bayern. 

Auch soll darauf eingegangen werden, wie die Staatsregierung generell die Problematik 
des grenzüberschreitenden Handels im Hinblick auf den illegalen Einsatz von Antibio-
tika in der Nutztierhaltung einschätzt, was die Staatsregierung unternimmt, um den ille-
galen Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung zu unterbinden und wie die Staats-
regierung die Rolle der Grenzzolldirektion beurteilt im Hinblick auf die Möglichkeit, den 
Import von online bestellten Antibiotika für Nutztiere Kontrollen zu unterziehen, um de-
ren Eintrag in der Antibiotika-Datenbank zu gewährleisten und damit eine verlässliche 
Datengrundlage für ein vollständiges Antibiotika-Monitoring zu schaffen. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Thomas Gehring 

II. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Liste ausgenommen ist die Nummer 12 der Liste. Das ist der Antrag der Ab-

geordneten Horst Arnold, Ruth Müller, Martina Fehlner und anderer (SPD) betreffend 

"Tierschutz bei Tiertransporten sicherstellen" auf der Drucksache 18/1087. Der Aufruf 

dieses Antrags erfolgt auf Wunsch der SPD-Fraktion in der nächsten Sitzung.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Schließen sich die 

beiden fraktionslosen Abgeordneten diesem Votum ebenfalls an? – Gibt es Gegen-

stimmen? – Stimmenthaltungen? – Eine Enthaltung vom Abgeordneten Swoboda, an-

sonsten Zustimmung. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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